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Vorbemerkung 
 
Die Anmerkungen dieser Stellungnahme be-
ziehen sich auf die Belange der betrieblichen 
Altersvorsorge, soweit sie von der Überarbei-
tung der Merkblätter betroffen ist. Sie folgen 
der Gliederung der Merkblätter.  
 
 
1. „Merkblatt zur fachlichen Eignung und 
Zuverlässigkeit von Mitgliedern von Ver-
waltungs- und Aufsichtsorganen“ 

 

Einleitung 
Bereits in der Einleitung des Merkblatts auf 
Seite 1 sollte klargestellt werden, dass die 
Bestimmungen dieses Merkblatts auch für 
Einrichtungen der betrieblichen Altersvorsor-
ge (EbAV) gelten sollen. Im Entwurf ist dies 
unklar, weil auf Seite 1 erläutert wird, dass 
für kleine Versicherungsunternehmen, Ster-
bekassen und EbAV (nur) die einschlägigen 
Vorschriften des VAG anzuwenden seien. 
Erst auf den folgenden Seiten wird deutlich, 
dass auch EbAV in den Anwendungsbereich 
der Merkblätter fallen sollen.  
 
Der Verweis auf den Deutschen Corporate 
Governance Kodex sollte gestrichen werden, 
da unklar ist, welche Rechtsfolgen und Aus-
wirkungen damit verbunden sein sollen. Ins-
besondere für Vorstände und Aufsichtsräte 
von EbAV, die nicht einem börsennotierten 
Trägerunternehmen angehören, führt dieser 

Verweis auf eine fremde Regelungsmaterie 
zu Verunsicherungen.  
 
I.1. Allgemeine Hinweise zu Anzeige-
pflichten 
Die Frist zur unverzüglichen Anzeige an die 
Bundesanstalt sollte auf einen Zeitraum von 
vier (statt zwei) Wochen verlängert oder zu-
mindest um das Wort „grundsätzlich“ ergänzt 
werden. Da die Aufsichtsräte von der obers-
ten Vertretung des Unternehmens gewählt 
oder von den Trägerunternehmen ernannt, 
hat das Unternehmen auf die zeitliche Ver-
fügbarkeit und Flexibilität der gewählten (ex-
ternen) Aufsichtsratsmitglieder keinen Ein-
fluss. 
 
I.3.a. Erklärung des Unternehmens in der 
Anzeige 
Die Bestimmung, wonach Unternehmen zu 
erklären haben, dass die interne Prüfung der 
fachlichen Eignung und Zuverlässigkeit der 
betreffenden Person in Übereinstimmung mit 
den normativen Bestimmungen sowie der 
entsprechenden internen Richtlinie erfolgt ist 
und die betreffende Person als fachlich ge-
eignet und zuverlässig für die konkrete Tä-
tigkeit angesehen wird, sollte gestrichen 
werden.  
 
Zum einen ist die Rechtsgrundlage für diese 
Verpflichtung gegenüber der BaFin unklar. 
Zum anderen werden die Aufsichtsräte von 
der obersten Vertretung gewählt oder von 
den Trägerunternehmen ernannt, ohne dass 
zuvor eine Prüfung der Eignung und Zuver-
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lässigkeit explizit stattfand oder eine solche 
Voraussetzung für die Wählbarkeit wäre. Im 
Übrigen können Wahlvorschläge ggf. noch in 
der jeweiligen Wahlversammlung eingereicht 
werden; eine Prüfung der Geeignetheit der 
Kandidaten ist somit vor einer Wahl nicht 
möglich und im Rahmen der Zuständigkeiten 
im Unternehmen auch nicht Aufgabe der Un-
ternehmensleitung. Die oberste Vertretung 
wählt allein die Mitglieder des Aufsichtsrates.  
 
I.5.b. Kenntnisse im Gremium 
Für diese Vorgabe sollte der Nachweis durch 
Berufsbezeichnung und die aktuelle Tätigkeit 
ausreichend sein.  
 
Wir bitten um Klarstellung, dass die im 2. 
Absatz genannten Anforderungen, bei der 
Zusammensetzung des Verwaltungs- oder 
Aufsichtsorgans das Vorhandensein der 
„Kenntnisse der wichtigen Themenfelder“ si-
cherzustellen und der Bundesanstalt darzu-
legen, „wie diese Themenfelder im Gremium 
abgedeckt sind“, vor dem Hintergrund von 
§ 24 Abs. 1 Satz 5 VAG nicht für EbAV gel-
ten. 
 
II.1.b. Einrichtungen der betrieblichen Al-
tersversorgung 
Hier bitten wir darum, unter der Überschrift 
"Einrichtungen der betrieblichen Altersver-
sorgung" ausdrücklich auch die Mitglieder 
der Aufsichtsräte bei gemeinsamen Einrich-
tungen der Tarifvertragsparteien zu erwäh-
nen. 
 
IV. Schriftliche interne Leitlinien  
Wir bitten um Klarstellung, dass die dort for-
mulierten Anforderungen, die sich aus den 
EIOPA-Leitlinien zum Governance-System 
ergeben, aus den unter 1 (Einleitung) ge-
nannten Gründen nicht für EbAV gelten.  
 
 
2. Merkblatt zur fachlichen Eignung und 
Zuverlässigkeit von Geschäftsleitern ge-
mäß VAG 
 
Im Merkblatt „Verwaltungs- und Aufsichtsor-
gane“ sollte klargestellt werden, dass die in 
Abschnitt IV. formulierten Anforderungen nur 
mit den Besonderheiten der betrieblichen Al-
tersvorsorge, entsprechend dem Rechtsge-

danken des § 24 Abs. 1 Satz 5, für EbAV 
gelten. Dies sollte dann auch in Abschnitt 
I.3.a. erster Bullet-Point für die vorgesehene 
Erklärung zur internen Prüfung der fachli-
chen Eignung entsprechend klargestellt wer-
den.  
 
3. Merkblatt zur fachlichen Eignung und 
Zuverlässigkeit von Personen, die für 
Schlüsselfunktionen verantwortlich oder 
für Schlüsselfunktionen tätig sind, gemäß 
VAG 
 
Obwohl aus der Einleitung des Merkblattes 
„Schlüsselfunktionen“ (gerade auch im Ver-
gleich mit den entsprechenden Passagen 
der anderen Merkblätter) implizit hervorgeht, 
dass das Merkblatt „Schlüsselfunktionen“ 
nicht für EbAV gelten soll, regen wir eine 
entsprechende Klarstellung an. 
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